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so überrascht, daß sie ihre Kleider unmöglich in gewohnter
Weise so schnell ordnen konnten, wie zum Angriff geblasen
wurde. Sie schlangen darum kurzerhand ihre Krawatten
wie ein Tuch um den Hals und zogen das untere Ende
eilig durch das Knopfloch ihrer Röcke...

So entstand die ehedem reich mit Spitzen besetzte
Krawatte. —•

Aus neueren Zeiten sind solche anmutige Berichte über
Modeschöpfungen leider weniger bekannt. Es darf jedoch
mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden, daß
diese Berichte nicht minder unterhaltend und interessant
sein würden Die zufällige Verlegenheit einer schönen
Frau, oder sogar eine richtige Schlacht, können heute
ebensogut wie in alten Zeiten — neue Moden hervor-
bringen.

Ich möchte in letzterem Sinne nur an die „Bulgaren-
Mode" erinnern, welche durch siegreiche Kämpfe der bulgari-
sehen Nation in die Welt gesetzt wurde, einige Jahre vor
dem schicksalschweren Weltkrieg.

M.aarRtberichte }:))&"

Seide.
Das, -,,Bulletin des Soies et des Soieries' meldet, daß auf dem

Ly oner-Seiden markt in tier ersten Mai-Woche ziemliche
Ruhe herrschte. Die getätigten Käufe beschränkten sich auf das
absolut notwendigste. Da anderseits aber die Lager an Roh-
seiden gering sind und keine große Auswahl bieten, können die
Händler die Preise trotzdem behaupten.

In europäischen und levantinischen Seiden wurden bezahlt für:
Grcges Cévennes extra 12/16 185 Fr.

Italie 1er ordre, titres spéciaux 170/175 „
Italie 3e ordre 10/12 135/140 „Piémont et Messine extra 12/16 180
Brousse 1er ordre 16/18 155/160 „Org. Piémont et MeSsine extra 22/24 180

Auf dem S e i d e n s t o f f m a r k t herrscht ebenfalls Ruhe.
Mit Ausnahme einiger begünstigter Artikel wie Crêpe de Chine,
sind die Bestellungen absolut ohne Belang.

Aus Krefeld wird der ,,N. Z. Z." über die Lage des S e i d e n-
Warenmarktes folgender Bericht gemeldet:

Die Geschäftslage unseres Artikels hat sich seit dem jüngsten
Bericht kaum geändert. Die Geringfügigkeit der Vorräte in den
Händen der Groß- und Einzelverkäufer wie auch der Hersteller,
als Folge der Vorsicht, die jedermann seit langem in seinen Ver-
fügungen hat walten lassen, läßt den wirklichen Verbrauch nach
und nach in dem Maße zu Worte kommen, wie die Jahreszeit
beim Publikum Bedürfnisse zur Geltung bringt. Daher in den
beiden letzten Wochen ziemliche Stetigkeit der Nachfrage nach
gangbaren Waren trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse und der
mangelnden Hoffnung auf die Zukunft. Letztere sind aber die
Ursache, daß das Geschäft ein „gequältes" ist, vor allem inbezug
auf die Unzulänglichkeit der erzielbaren Preise. Wer Bedarf
hat, läßt stets allseitigen Wettbewerb unter den Anbietern eintreten,
von denen es immer welche gibt, die einen schlechten Preis der
Aussicht vorziehen, ohne' feste Bestellungen zu sein. Das gilt
besonders von den Herstellern von Seidenwaren, die dadurch zum
wenigsten die allgemeinen Unkosten zu decken hoffen. Dazu kom-
nien noch das Anziehen der Rohseidengrundpreise während des
vergangenen Monats und deren weitere Verteuerung durch das
Sinken des Wertes der deutschen Mark: alles Umstände, die
das Geschäft zurzeit sehr erschweren. Die da im Sommer des
vergangenen Jahres die bis dahin bestehende Preisbildung zwischen
den deutschen Herstellern zu Fäll gebracht haben, haben damit
der gesamten Industrie und sich selbst einen schlechten Dienst
erwiesen. Die Hilfsindustrie (Färberei und Agentur) ist, obwohl
auch sie unter der heutigen Geschäftslage leidet, immer noch
besser daran als die Weberei, weil bei ihr Preisunterbietung
ausgeschlossen ist und — im Rahmen der Beschäftigung im all-
gemeinen - • das Maß der Anteilnahme des einzelnen daran von
den Leistungen abhängt. Die Stückfärbereien für reinseidene Ge-
webe sind gegenüber allen übrigen Zweigen der Industrie ver-
gleichsweise in bevorzugter Lage.

Baumwolle.
Von den französischen Baumwollmärkten meldet das ,,B.d. S."

allgemeine Ruhe. Man erwarte, daß durch die bevorstehende Klä-

rung der Situation mit Deutschland die Marktlage sich bald
bessern werde.

Aus England wird mitgeteilt, daß der Markt in Liverpool ohne
Bedeutung sei, während sich auf demjenigen von Manchester
ziemliche Aktivität bemerkbar mache.

Ueber die Lage auf dem Markte in New-York schreibt die
„Zeitschrift für die gesamte Textilindustrie":

Wenn auch der Grund am New-Yorker Baumwollmarkt als
fest zu bezeichnen ist, so wird derselbe doch durch die politischen
und wirtschaftlichen Ereignisse der ganzen Welt beeinträchtigt.
Beachtenswert sind die Neuanpflanzungen im nordamerikanischen
Baumwollgebiet. Die Arealeinschränkung schätzt man jetzt im
Durchschnitt auf etwa 25 Prozent; die Entwickelung der Aussaaten
istj bisher recht günstig und man glaubt, mit einem frühzeitigen
Einsetzen der Pflückperiode heute schon rechnen zu können,
obgleich das kalte Wetter im Februar und März in vielen Gegen-
den die Aussaaten verhindert hat. In den letzten Wochen nahmen
die Märkte einen günstigen Verlauf. In Alexandria ist. man, nach-
dem' die Regierung durch Einkäufe zugunsten der kleinen Eigner
eingegriffen hat, zuversichtlicher Stimmung und beginnt man die

Bestrebungen, sich in der Preispolitik von den Schwankungen
auf den amerikanischen Märkten möglichst unabhängig zu machen,
lebhaft zu unterstützen. Ostindische Baumwolle war fast ununter-
brachen fest, die Märkte verfolgten eine ständige Tendenz.

H ilfs-Industrie
Breitstreckwalze

von de Maschinenfabrik Benninger A.-G. in Uzwil (St. Gallen).
(+ Patent Nr. 82966, Klasse 24b.)

In der Veredlungsindustrie von Textilstoffen, z. B. bei der Mer-
cerisation von Baumwollstoffen, werden häufig Breitstreckwalzen
angewendet, welche dazu dienen, den Stoff in der Breitenrichtung
zu strecken. Die bisher bekannten geraden sogen. Gewinde-
walzen besitzen auf dem Umfang der Walze Gewinde von säge-
zahnartigem Profil, und zwar auf der einen Längshälfte ein Rechts-
gewinde, auf dei" anderen Längshälfte ein Linksgewinde, beide
meist mit konstanter Steigung.

Eine eigentliche Streckung des Stoffes in der Breitenrichtung
tritt hierbei nur im Mittelteil der Stoffbahn ein, an der Stelle,
an der das Rechts- und Linksgewinde zusammenkommt. Von
beiden Seiten dieser bis zu den Rändern der Stoffbahn findet
nur noch eine seitliche Verschiebung des Stoffes statt. Es ist
auch schon bekannt, eine auf der ganzen Breite der Stoffbahn
gleichmäßig verteilte Streckung dadurch zu erreichen, daß die
beiden auf den Längshälften der Walze befindlichen Gewinde als
Progressivgewinde, d. h. als Gewinde mit stetig nach den Enden
den Walzen hin zunehmender Steigung ausgeführt werden. Er-
findungsgemäß ist dieses Gewinde mit gleichmäßig zunehmender
Steigung durch kurze Gewindestücke ersetzt, die jedes für sich
gleichbleibende Steigung haben, von dem vorhergehenden, der
Mitta der Walze näherliegenden Gewindestück jedoch durch eine
größere Steigung unterschieden sind. Hiedurch ist die Her-
Stellung des Gewindes gegenüber einem stetig zunehmenden Gè-
winde (Fig. 1) vereinfacht.
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In Figur 2 ist der Erfindungsgegenstand dargestellt, und zwar
zur Hälfte in achsialem Schnitt und zur Hälfte in Ansicht. •

Der Walzenkörper ist durch-eine Anzahl Scheiben oder.Trom-
mein' 2 gebildet, welche auf der Achse 1 aufgekeilt sind. Alle
Trommeln der einen Walzenlängshälfte besitzen Rechtsgewinde,
alle der andern Längshälfte Linksgewinde. Das Gewinde jeder
einzelnen Trommel hat gleichbleibende Steigung, jedoch ist von
einer Trommel zur andern die Steigung eine verschiedene; sie

ist am kleinsten bei den beiden in der Mitte der Walzen liegenden
Trommeln und nimmt von da nach beiden Walzenenden stets
zu. Die kurzen Gewindestücke gleicher Steigung, aus welchen
das Gewinde in jeder» Hälfte der Walze zusammengesetzt ist.
können auch auf einen gemeinsamen, durchgehenden Walzen-
körper geschnitten werden und aus Herstellungsgründen dann
an den Uebergangsstellen dieser Gewindestücke Umfangsrillen
im Gewindekörper eingedreht werden.

Es sei noch bemerkt, daß in der Abbildung die Steigung über-
trieben daigestellt ist, um die Uebersichtlichkeit zu erhöhen:

Die Streckwirkung der Breitstreckwalze kann durch Verände-

rung des Verhältnisses der Umfangsgeschwindigkeiten von Stoff
und Walze, sowie durch Veränderung des Umschlingungsbogens
in weiten Grenzen vergrößert oder verkleinert werden.

x""xyj"-V\
•< >< h !'-! Bandindustrie H H >:< ,.>

Berichtigung. In dem Artikel ,,Die Musterung der Bänder"
in No. 8 ist zufolge eines Versehens eine kleine Ungenauigkeit
vorgekommen. Der Verfasser des Artikels ist Herr Prof. Otto
Schulze, Direktor der Kunstgewerbeschule Elberfeld (nicht
Krefeld), und den Artikel haben wir aus der „Band-Zeitung"
übernommen. Wir bitten um gefl. Notiznahme. Die Redaktion.

Firmen-Nachrichten
Wm, Schroeder & Co., Aktiengesellschaft,

Zürich. Zweck dieser mit Sitz in Zürich gegründeten Aktien-
gesellschaft ist die Fabrikation und der Handel mit Textilien aller
Art, insbesondere mit Seide und Seidenstoffen; die Gesellschaft
übernimmt hiefür das bisher unter der Firma Wm. Schroeder &
Co. in Zürich bestehende Seidenfabrikationsgeschäft. Das Aktien-
kapital beträgt 1 Million Fr. Der Verwal(.ungsrat besteht aus
den Flerren Alfred von Eseher, Privatier, von und in Zürich,
Ernst Strehler, Kaufmann, von Uster, in Zürich, und Hans
Knoepfel, Ingenieur, von Speicher, in Küsnacht.

Baumwollnianufaktur A.-G. in Zürich. Diese im März 1918

mit dem Zwecke der Fabrikation und des Vertriebes von Textil-
erzeugnissen gegründete Aktiengesellschaft, die über ein Aktien-
kapital von 500,000 Fr. verfügt, hat ihren Verwaljungsrat unter.
Veränderung des ausländischen Einschlages, neu bestellt. Ausge-
schieden ist Herr Carl Weiß von Ward/Colorado (U. St. A.).
Der Verwaltungsrat besteht nunmehr aus folgenden Herren: Dr.
Eugen Keller-Huguenin, Rechtsanwalt, in Zürich, Präsident, bis-
her; Joachim Scheyer, Kaufmann, in Luzern und Martin Scheerle.
Kaufmann, in St. Gallen (neu).

Aktiengesellschaft vorm. Baumann älter u. Co., Zürich. Die
außerordentliche Generalversammlung hat beschlossen, das. Ak-
tienkapital der Gesellschaft von 5,000,000 Fr. auf 6,500,000 Fr.
zu erhöhen durch Ausgabe von ,1500 Prioritätsaktien zu 1000
Franken.

Florctspinnerei Ringwald A.-G. in Basel. Die außerordent-
liehen Generalversammlungen der Floretspinnerei Ringwald A.-G.
in Basel vom 26. April wurden von 13 Aktionären mit 2853
Aktien besucht. Neu gewählt wurde in den Verwaltungsrat
Herr Eduard Merian-de Pourtaiès, Ingenieur in Nieder-Schöntal.
Sodann wurden die, Vorschläge des Verwaltungsrates auf Ab-
änderung von fünf Artikeln der Statuten genehmigt. Das Wich-
tigste dieser Aenderungen ist ein Verzicht von 15"/o der Tantieme
des Verwaltungsrates zugunsten der Aktionäre. Sämtliche Vor-
schlage wurden einstimmig, gefaßt. (,,N. Z. Z.")

Industriegesellschaft für Schappe in Basel. Der Verwaltungs-
rat hat in seiner Sitzung vom 14. April beschlossen, der Ge-
neralversammlung der Aktionäre die Ausrichtung einer Dividende
von 80 Fr. per Aktie (d.h. 8"/«) für das Geschäftsjahr 1920
zu beantragen. (Im Vorjahre wurde eine Dividende von 20<>/o

ausgerichtet.)

Tessitura Carugo S. A., Glarus. Zweck dieser mit Sitz in
Glarus gegründeten neuen Aktiengesellschaft ist der Betrieb von
industriellen und kommerziellen Unternehmungen der Textil-
branche im In- und Auslande, sowie die Beteiligung an solchen
und der Handel in Textilprodukten. Das Aktienkapital ist fest-
gesetzt auf 250,000 Fr. Als Apport ist von der S. A. Tessitura
Carugo in liquidazione, in Mailand, deren Fabrikanlage (Webe-
reietablissement) in Carugo (Provinz Como), in die Gesellschaft
eingebracht worden. Der Verwaltungsrat besteht aus den Herren
Giuseppe Stoffel, Privatier, von Vais (Graubünden), in Zürich,
und Paul Kehrli, Kaufmann, von und in Bern. Das Rechtsdomizil
der Gesellschaft befindet sich bei Dr. jnr. R. Gallati, Rechts-
anwait, in Glarus.

H Sozialpolitisches x }

Schweiz. Kaufm. Verein. In Anwesenheit von Vertretern
der eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden nahm
die Delegiertenversammlung des Schweiz. Kaufm. Vereins vom
23. bis 24, April in Neuenburg einen äußerst günstigen Verlauf.
Besondere Wichtigkeit kam der Samstagnachmittagssitzung zu,
in der über die ökonomische und soziale Lage der Handelsange-
stellten in der Schweiz, sowie über die Verhandlungen über den
neuen Gesamtarbeitsvertrag diskutiert wurde. Folgende Résolu-
tion fand einhellige Annahme: ,,Die Delegiertenversammlurig des
Schweiz- Kaufm. Vereins vom 23. bis 24. April in Neuenburg
gibt der tiefgehenden Enttäuschung der schweizerischen Handels-
und Bureauangestellten Ausdruck über das bisherige negative Er-
gebnis der Verhandlungen über den Landesgesamtarbeitsvertrag.
Angesichts der verständnisvollen Haltung der Angestelltenver-
bände muß der vorläufige Ausgang der Angelegenheit nicht nur
auf die gegenwärtige kritische Wirtschaftslage zurückgeführt wer-
den, sondern bedauerlicherweise auch auf den Mangel an Ein-

"sieht von seifen der Arbeitgeber in die Notwendigkeit, mit der
Angestelltenschaft in einein dauernden friedlichen Vertragsver-
hältnis zu bleiben. Die Angestellten halten trotzdem an der
Forderung einer umfassenden vertraglichen Regelung des Ar-
beitsverhältnisses mit zähem Willen fest. Diti Delegiertenver-
Sammlung beauftragt das Zentralkomitee, in Verbindung mit den
andern zentralen Angestelltenorganisationen unter Anrufung des
Schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements die Verhandlungen
fortzusetzen.

Gegen den in offenen und versteckten Formen auftretenden
Lohnabbau, der kein Heilmittel gegen die Krisis sein kann, pro-
testiert die Angestelltenschaft mit aller Schärfe angesichts der un-
bestrittenen Tatsache, daß gerade sie einen Ausgleich der Teuerung
nicht gefunden hat. Sie wendet sich ferner gegen die Ten-
denz, die Arbeitszeit der Angestellten der privaten und öffent-
liehen Bureauverwaltungen zu verlängern, die auf einer zu ge-
ringen Einschätzung der verantwortungsvollen Leistung der Àn-
gestelltenschaft beruht."

Sonntag vormittag wurde ein Antrag auf Förderung der Idee
der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung inner-
halb des Schweiz. Kaufm. Vereins einmütig gutgeheißen, sowie
eine Motion zugunsten des Ausbaus der Jugendpflege im Schweiz.;
Kaufm. Verein. N.Z. Z.")

Privatangestellte und Festbcsoldcte. Die Tagespresse teilt mit:
Am 13. April tiaten in Bern die Ausschüsse der Vereinigung
schweizerischer Angestelltenverbände und des Schweizer Bundes
der Festbesoldeten zur Besprechung wirtschaftspolitischer Tages-
fragen zusammen. Wir stehen der Einführung des Getreide-
monopols sympathisch gegenüber, ohne gewisse Nachteile zu
verkennen, die es für die Konsumenten mit sich bringt. Ener-
gisch sprechen sich die Ausschüsse gegen das Begehren des
schweizerischen Bauernverbandes aus, das die Jahre 1919 und
1920 als Grundlage für die Einschätzung der Kriegssteuer fest-
setzen möchte, während der Bundesbeschluß die Jahre 1917
bis 1921 als Basis annimmt. Den Angriffen auf den Acht-
stundentag soll mit allen Kräften entgegengetreten werden. Das
gleiche gilt gegenüber den Tendenzen hinsichtlich des I.ohnab-
baues. Ein Lohnabbau darf unter allen Urnständen erst in
Frage kommen, nachdem eine wirkliche und fühlbare Verbilli-
gung der Lebenshaltung eingetreten ist und jedenfalls nur im
gleichen Verhältnis, in dem die Gehaltserhöhungen vorgenom-
men wurden.

Redaktionskommission :

Rob. Honotd, Dr. Th. Niggli, Dr. F. Stingelin.
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